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Beschlussvorlage       NR. BV/310/2023 
 

Gegenstand der Vorlage Beratung und Beschluss zur Annahme einer Geldspende der Firma 

Münzing Micro Technologies GmbH 

 

erarbeitet von: Ordnungswesen 

zu beraten: öffentlich 

 

Beratungsfolge: 

 

Gremium Datum Zuständigkeit 

Hauptausschuss 16.03.2023 Vorberatung 

Gemeinderat 30.03.2023 Beschlussfassung 

 

 

 

Rechtsgrundlage: - § 4 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) 

- § 99 Abs. 6 KVG LSA 

- § 4 Nr. 7 der Hauptsatzung der Gemeinde Elsteraue   

 

 

Sachlage: 

Gemäß § 99 Abs. 6 KVG LSA darf die Kommune zur Erfüllung einzelner Aufgaben nach § 4 KVG 

LSA Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben und annehmen. Die Einwerbung 

und Entgegennahme des Angebotes einer Zuwendung obliegen dem Hauptverwaltungsbeamten. Über 

die Annahme oder Vermittlung entscheidet die Vertretung. Abweichend von Satz 3 kann die Vertretung 

die Entscheidung über die Annahme oder Vermittlung bei geringfügigen Zuwendungen auf den 

Hauptverwaltungsbeamten oder einen beschließenden Ausschuss übertragen. Die Wertgrenzen nach 

Satz 4 sind in der Hauptsatzung zu bestimmen.   

Nach § 4 Nr. 7 der Hauptsatzung der Gemeinde Elsteraue entscheidet der Gemeinderat über die 

Annahme und Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen für einzelne 

Aufgaben der Gemeinde, wenn der Vermögenswert 5.000 Euro übersteigt. 

 

Die Firma Münzing Mirco Technologies GmbH (in 06729 Elsteraue, Dr.-Bergius-Straße 16-24) hat für 

die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Elsteraue eine Geldspende in Höhe von 50.000 Euro für die 

technische Ausrüstung der Feuerwehr zur Verfügung gestellt. Das Geld ist am 28.02.2023 auf dem 

Bankkonto der Gemeinde Elsteraue eingegangen. 

 

Es ist vorgesehen, in Höhe der Geldspende mobile Stromerzeuger für die Freiwillige Feuerwehr der 

Gemeinde Elsteraue zu beschaffen. 

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

Die Spende wird im Haushalt der Gemeinde Elsteraue bei der Buchungsstelle 1.2.6.10/1112.681701 

vereinnahmt. Die Ausgabe für die Anschaffung der feuerwehrtechnischen Ausrüstung wird bei der 

Buchungsstelle 1.2.6.10/1112.783100 erfolgen. 
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Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat der Gemeinde Elsteraue beschließt die Annahme der Geldspende in Höhe von 50.000 

Euro von der Firma Münzing Mirco Technologies GmbH in 06729 Elsteraue, Dr.-Bergius-Straße 16-24 

für die technische Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Elsteraue. 

 

 

 

Anlagenverzeichnis: 

Es werden keine Anlagen der Beschlussvorlage beigefügt.  
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